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72. Änderung des Flächennutzungsplanes "Am 
Güterbahnhof" - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
Zielsetzung: Umnutzung der ehemaligen Eisenbahnfläche – aktuell 

größtenteils genutzt als Parkplatz und Lagerfläche – zum 
Wohnmobilparkplatz und zur öffentlichen Verkehrsfläche; 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 

 
 
 
 Beschlussvorschlag:    
1. Den der Originalvorlage anliegenden Abwägungsvorschlägen zu den 

während der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie zu den während der frühzeitigen 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird zugestimmt. 

2. Der Entwurf der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet 
„Am Güterbahnhof" und die Begründung werden in den vorliegenden 
Fassungen gebilligt.  

3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen und nach § 4 
Abs. 2 BauGB zu beteiligen. Zusätzlich sind der Inhalt der 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 
1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den 
Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu 
machen. 

 
 
 

 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 02.04.2026 
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Wolf, Michael am 01.04.2026 
 

 
Sachverhalt: 
Für den Bereich Am Güterbahnhof für das Gebiet südlich des Bahnhofvorplatzes, 
westlich des LIDL-Marktes und der der Wohnbebauung Ricarda-Huch-Weg bzw. 
Heinrich-Heine-Weg, nördlich des mit Garagen genutzten Bahngeländes sowie 
östlich der ehemaligen Bahnfläche mit touristischer Nutzung (Draisinen-Vermietung) 
hat der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 10.07.2023 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 78 und am 09.09.2024 die 72. 
Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Im Zeitraum vom 21.07. bis 
31.08.2025 fand für beide Planverfahren die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
statt. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB mit Schreiben vom 23.07.2025 zur Abgabe einer Stellungnahme zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes und der geplanten Änderung des 
Flächennutzungsplanes aufgefordert. Ziel des B-Planes und der im Parallelverfahren 
72. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht zur 
Nutzung als Wohnmobilstellplatz und öffentlichen Verkehrsfläche. 
 
Bisher ist die Fläche Am Güterbahnhof im Flächennutzungsplan als Fläche für 
Bahnanlagen dargestellt. Eine Freistellung von Bahnbetriebszwecken des von der 
Planung betroffenen Flurstücks 1/421 nach § 23 Abs. 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes erfolgte am 04.10.2007. Die Entwidmung ist Voraussetzung für 
eine langfristige andere Nutzung. 
 
Der Entwurf sieht die Ausweisung einer Straßenverkehrsfläche, unterteilt in 
Parkplatzbereiche für Busse und PKW im Norden und für Wohnmobile im Süden vor. 
Eine weitere Differenzierung erscheint aufgrund der geringen Größe der Fläche nicht 
zweckmäßig. Grünanlagen sind im Maßstab des Bebauungsplanes festgesetzt.  
 
Mit der Schaffung weiterer Abstellmöglichkeiten und der Neustrukturierung der 
vorhanden Asphaltfläche im parallel aufgestellten Bebauungsplan wird der 
Bahnhofsbereich in seiner Funktion als zentraler Umsteigeknotenpunkt zwischen 
motorisierten Individualverkehr und öffentlichem Personennahverkehr gestärkt. 
Touristen, die in Wohnmobilen die Stadt besuchen, können an zentraler und gut 
angebundener Stelle ihre Fahrzeuge abstellen und die Innenstadt wird nicht durch 
weitere Verkehre belastet.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen führten auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
bis auf die Verkleinerung des Geltungsbereiches im Vergleich zum Vorentwurf zu 
keinen Änderungen. Die Verkleinerung des Geltungsbereichs gen Westen analog 
zum Bebauungsplan war notwendig, um den zahlreichen arten- und 
naturschutzrechtlichen Belangen die im Planungsverfahren deutlich geworden sind, 
gerecht zu werden.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird in einem „umfassenden“ Verfahren 
durchgeführt, bei dem u.a. die Erstellung eines Umweltberichtes erforderlich ist. 
Zudem war es notwendig, verschiedene Fachgutachten zu erstellen, die der 
Aufstellung der Bauleitplanung dienen, aber teilweise ebenso Basis für die 
Planungen der Verkehrsanlagen sind. Nach den frühzeitigen Beteiligungen soll es im 
nächsten Planungsschritt zur öffentlichen Auslegung und zur Beteiligung der 
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Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange mit den vorliegenden 
Entwurfsunterlagen kommen. Weiterer Sachverhalt: Siehe Anlagen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Zunächst keine weiteren, die Kosten sind über das 
Produktsachkonto Planungskosten eingestellt. Für die Umsetzung der Planung sind 
weitere Mittel erforderlich.  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
- Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung 
- Entwurf 72. Änderung des Flächennutzungsplanes 
- Entwurf Begründung 72. Änderung des Flächennutzungsplanes,  
- Anlagen zur Begründung: 

- Umweltbericht mit Grünordnungsplan  
- Biologische Untersuchungen und Artenschutzrechtliche Prüfung  
- Faunagutachten Brutvögel und Reptilien 
- Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 78 
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